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4. Der Ausschuß legt für sein Handeln eine Prioritätenfolge 
fest. Dabei hat er die jeweilige Bedeutung der zu schüt
zenden Güter für das kulturelle und natürliche Erbe der 
Welt? die Notwendigkeit internationaler Unterstützung 
speziell für die Güter, die für die Natur oder die Schöp
ferkraft und die Geschichte der Völker der Welt am re
präsentativsten sind; die Dringlichkeit der durchzufüh
renden Arbeiten; die den Staaten, auf deren Hoheitsge
biet sich das bedrohte Erbe befindet, zur Verfügung ste
henden Mittel, und insbesondere die Frage zu berück
sichtigen, in welchem Maße diese Staaten in der Lage 
sind, dieses Erbe mit eigenen Mitteln zu schützen.

5. Der Ausschuß erarbeitet, aktualisiert und veröffentlicht 
eine Liste des Erbes, für das internationale Unterstüt
zung gewährt wurde.

6. Der Ausschuß entscheidet über die Verwendung der Mit
tel des gemäß Artikel 15 dieser Konvention zu bildenden 
Fonds. Er sucht nach Möglichkeiten zur Erhöhung dieser 
Mittel und unternimmt alle dazu geeigheten Schritte.

7. Der Ausschuß arbeitet mit internationalen und nationa
len staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu
sammen, deren Ziele denen dieser Konvention ähneln. 
Der Ausschuß kann sich zur Verwirklichung seiner Pro
gramme und Projekte an diese Organisationen, insbeson
dere an das Internationale Zentrum für das Studium der 
Erhaltung und Restaurierung des kulturellen Erbes (Zen
trum von Rom), den Internationalen Rat für Denkmal
pflege und Denkmalbereiche (ICOMOS) und die Inter
nationale Vereinigung zur Erhaltung der Natur und der 
natürlichen Ressourcen (IUCN) sowie an öffentliche und 
private Organe und Einzelpersonen wenden.

8. Die Beschlüsse des Ausschusses erfordern eine Zwei
drittelmehrheit seiner anwesenden und an der Wahl 
teilnehmenden Mitglieder. Die Beschlußfähigkeit ist bei 
Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder gegeben.

Artikel 14
1. Der Ausschuß für das Welterbe wird von einem Sekre

tariat unterstützt, das der Generaldirektor der Organise- " 
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur einsetzt

2. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur erarbei
tet die Dokumentation des Ausschusses und die Tages
ordnung seiner Zusammenkünfte und ist für die Ver
wirklichung seiner Beschlüsse verantwortlich. Dabei 
stützt er sich in den jeweiligen Bereichen ihrer Zustän
digkeit und ihrer Möglichkeiten weitestgehend auf die 
Dienste des Internationalen Zentrums für das Studium 
der Erhaltung und Restaurierung des kulturellen Erbes 
(Zentrum von Rom), des Internationalen Rates für Denk
malpflege und Denkmalbereiche (ICOMOS) und der In
ternationalen Vereinigung zur Erhaltung der Natur und 
der natürlichen Ressourcen (IUCN).

IV.
Fonds für den Schutz des kulturellen 

und natürlichen Erbes der Welt

Artikel 15
1. Hiermit wird ein Fonds für den Schutz des kulturellen 

und natürlichen Erbes der Welt, das von außerordentli
chem Wert für die Menschheit ist, geschaffen. Er trägt 
die Bezeichnung „Fonds für das Welterbe“.

2. Gemäß den Bestimmungen der Finanzordnung der Or
ganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur wird dieser Fonds als Treuhand
fonds eingerichtet.

3. Die Mittel des Fonds setzen sich zusammen'aus:
(a) obligatorischen und freiwilligen Beitragsleistungen 

der Teilnehmerstaaten dieser Konvention,

(b) Beitragsleistungen, Spenden oder Hinterlassen
schaften
(i) anderer Staaten;
(ii) der Organisation der Vereinten Nationen für 

Erziehung, Wissenschaft und Kultur, anderer 
Organisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, insbesondere dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen oder anderen 
zwischenstaatlichen Organisationen;

(iii) öffentlicher oder privater Organe oder Einzel
personen;

(c) den sich aus den Mitteln des Fonds ergebenden Zin
sen;

(d) Beitragsleistungen aus Sammlungen und Einnahmen 
aus zugunsten des Fonds durchgeführten Veranstal
tungen und

(e) allen anderen Mitteln, die nach den vom Ausschuß 
für das Welterbe für den Fonds festgelegten Bestim
mungen zulässig sind.

4. Die Beitragsleistungen für den Fonds und andere dem 
Ausschuß zur Verfügung gestellte Formen der Unterstüt
zung dürfen nur für die vom Ausschuß festgelegten 
Zwecke verwendet werden. Der Ausschuß kann Beitrags
leistungen annehmen, die an ein bestimmtes Programm 
oder Projekt gebunden sind, sofern er die Durchführung 
eines solchen Programms oder Projekts beschlossen hat. 
An die dem Fonds zugeführten Beitragsleistungen dür
fen keine politischen Bedingungen gebunden sein.

Artikel 16
1. Unbeschadet zusätzlicher freiwilliger Beitragsleistungen 

verpflichten sich die Teilnehmerstaaten dieser Konven
tion, regelmäßig alle zwei Jahre Beitragsleistungen für 
den Fonds für das Welterbe vorzunehmen, deren Höhe 
in Form eines für alle Staaten geltenden einheitlichen 
Prozentsatzes von der während der Sitzungen der Gene
ralkonferenz der Organisation der ■ Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zusammenkom
menden Generalversammlung der Teilnehmerstaaten 
dieser Konvention festgelegt wird. Dieser Beschluß der 
Generalversammlung erfordert die Mehrheit der anwe
senden und an der Wahl beteiligten Teilnehmerstaaten, 
die nicht die in Absatz 2 dieses Artikels genannte Erklä
rung abgegeben haben. Der Pflichtbeitrag der Teilneh
merstaaten dieser Konvention soll in keinem Fall 1 % 
des Beitrags zum regulären Budget der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur überschreiten.

2. Jeder Staat, auf den in Artikel 31 oder Artikel 32 dieser 
Konvention Bezug genommen wird, kann jedoch bei der 
Hinterlegung seiner Ratifizierungs-, Annahme- oder 
Beitrittsurkunde erklären, daß er sich nicht an die Be
stimmungen von Absatz 1 dieses Artikels gebunden fühlt.

3. Ein Teilnehmerstaat, der die in Absatz 2 dieses Artikels 
genannte Erklärung abgegeben hat, kann diese jederzeit 
durch Mitteilung an den Generalsekretär der Organisa
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur widerrufen. Hinsichtlich der vom Staat zu 
erbringenden obligatorischen Beitragsleistung gilt die 
Widerrufung der Erklärung jedoch erst vom Zeitpunkt 
der nächsten Generalversammlung der Teilnehmerstaa
ten der Konvention an.

4. Um dem Ausschuß eine wirksame Planung seiner Tätig
keit zu ermöglichen, sind die Beitragsleistungen der Teil
nehmerstaaten dieser Konvention, die die in Absatz 2 
dieses Artikels genannte Erklärung abgegeben haben, 
regelmäßig wenigstens alle zwei Jahre zu entrichten, und 
sie sollten nicht geringer als die Beitragsleistungen sein, 
die sie zu zahlen hätten, wenn sie an die Bestimmungen 
von Absatz 1 dieses Artikels gebunden wären.

5. Ein Teilnehmerstaat der Konvention, der sich mit der 
Zahlung seiner obligatorischen oder freiwilligen Bei-


